
Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Mario Lindner, 
Genossinnen und Genossen 
betreffend voller Diskriminierungsschutz bei der Blutspende 

eingebracht im Zuge der Debatte zum Bericht des Gleichbehandlungsausschusses über den 
Antrag 2351/A(E) der Abgeordneten Mag. Meri Disoski, Dipl.-Kffr. (FH) Elisabeth Pfurtscheller, 
Eva Maria Holzleitner, BSc, Rosa Ecker, MBA, Henrike Brandstötter, Kolleginnen und Kollegen 
betreffend der Erstellung eines Frauengesundheitsberichts, zur Verbesserung der Frauengesundheit 
und Stärkung der Gender-Medizin (1428 d.B.) 

Mehr als zwei Jahre nach Beginn der medialen und politischen Debatte um die noch 
immer andauernde Diskriminierung beim Zugang zur Blutspende in Österreich wurde 
einmal mehr medial eine Lösung dieser Problematik angekündigt. Nach zahlreichen 
Blockaden auf politischer Ebene, großen Ankündigungen zweier ehemaliger 
Gesundheitsminister und vielen Versprechen beteuern nun beide Regierungsparteien , 
dass die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung beim Zugang zur 
Blutspende auch in Österreich bald der Vergangenheit angehören soll. 

Leider bleiben die zuständigen Regierungsvertreter*innen aber erneut die Details ihrer 
Lösung schuldig. Gesundheitsminister Rauch verlautbarte dazu auf Twitter: „Wer mit 
Blutspenden helfen will , soll nicht wegen der sexuellen Orientierung daran gehindert 
werden. Hier auszugrenzen, ist vorgestrig, diskriminierend und schadet allen durch 
weniger Spender*innen." Die Jugendorganisation der ÖVP kommunizierte auf ihren 
Social-Media-Kanälen sogar: „Wie viele grüne Gesundheitsminister braucht es, um das 
Blutspendeverbot zu Fall zu bringen? Eine Jugendstaatssekretärin." 

Es ist ein wichtiger Schritt, dass auch die beiden Regierungsparteien endlich der 
unwissenschaftlichen und diskriminierenden Praxis der Ausschlüsse vom Zugang zur 
Blutspende ein Ende setzen wollen. Das wäre schon zu Beginn der Corona-Pandemie 
dringend notwendig und vor allem durch eine Änderung der Blutspenderverordnung 
schnell und unkompliziert möglich gewesen. Die jahrelange öffentliche Debatte, die 
vielen folgenlosen Ankündigungen und die dadurch weiter vorangetriebene 
Stigmatisierung vieler Betroffener wäre daher vermeidbar gewesen. 

Doch auch wenn die Regierung bei diesem neuen Anlauf endlich die Diskriminierung von 
Männern, die Sex mit Männern haben, beendet, so steht doch zu befürchten, dass diese 
Lösung einmal mehr unvollständig ist und andere Gruppen auch in Zukunft vom Zugang 
zur Blutspende ausgeschlossen werden. Denn ähnlich der Diskriminierung von MSM 
beim Zugang zur Blutspende gilt nach wie vor ein diskriminierender Ausschluss von 
Personen aufgrund ihrer Geschlechtsidentität. Dieser wird , wie sich durch die Arbeit von 
NGOs und Aktivist*innen im Jahr 2021 gezeigt hat, eigenmächtig von Organisationen 
wie dem Roten Kreuz durchgesetzt und setzt sich damit über die Vorgaben der 
Blutspenderverordnung, sowie des standardisierten Anamnesebogens hinweg . Es stellt 
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sich gerade in diesem Bereich die Frage nach der Durchsetzungskraft staatlicher 
Vorgaben und insbesondere staatlicher Schutzgebote gegenüber privaten 
Blutspendeeinrichtungen. 

Eine Lösung , die zwar die Diskriminierung von MSM beendet, aber gleichzeitig dem 
ungerechtfertigten Ausschluss von transidenten Personen keinen Riegel vorschiebt, 
würde den diskriminierenden Charakter der Blutspende in Österreich fortschreiben und 
die vorhandenen Ungerechtigkeiten nicht wirksam beenden . Umso wichtiger ist es, rasch 
und wirksam für ein umfassendes Diskriminierungsverbot beim Zugang zur Blutspende 
sicherzustellen . 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher nachstehenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

„Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz, wird aufgefordert, bei der angekündigten Neuregelung 
der Ausschlussregelungen für die Blutspende sicherzustellen , dass Personen nicht mehr 
generell aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder auch aufgrund ihrer 
Geschlechtsidentität ausgeschlossen werden ." 
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